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Verschulden versäumt worden, kann die Schiedskom
mission auf Antrag Befreiung von den Folgen dieser 
Fristversäumnis gewähren.

§31

(1) Anträge auf Beratung über eine Verfehlung können 
bei der Schiedskommission schriftlich gestellt oder zu 
Protokoll erklärt werden. Sie sollen insbesondere ent
halten
— eine Darstellung des Sachverhalts und der vorliegen

den Beweismittel 
Ч- geltend gemachte Schadensersatzanträge oder son

stige zivilrechtliche Forderungen.

(2) Für den Inhalt der Übergabeentscheidung gilt § 24 
Abs. 2 entsprechend.

(3) Die Schiedskommission kann den Antrag eines 
Bürgers auf Beratung über eine Verfehlung durch Be
schluß zurückweisen, wenn sich bereits aus dem Antrag 
ergibt, daß keine Verfehlung vorliegt.

§32

(1) Die Schiedskommission klärt bei der Behandlung 
eines Antrages wegen einer Verfehlung durch Ausspra
chen mit dem Antragsteller, dem beschuldigten Bürger 
und mit anderen Bürgern den Sachverhalt und ermittelt 
Ursachen und Bedingungen des Konflikts.

(2) Die Schiedskommission kann die Sache durch Be-' 
Schluß der Deutschen Volkspolizei zur weiteren Bearbei
tung übermitteln, wenn sie diese mit den ihr zur Ver
fügung stehenden Mitteln nicht selbst aufklären kann 
oder wenn sie nach Prüfung der Auswirkungen der Tat 
und der Schuld des Bürgers zu der Auffassung gelangt, 
daß ein Vergehen vorliegt. Diese Entscheidung kann 
noch während der Beratung getroffen werden.

(3) Die Deutsche Volkspolizei kann nach Untersuchung 
die Sache der Schiedskommission zurückgeben. Diese 
Entscheidung ist für die Schiedskommission verbind
lich.

§33

(1) Die Schiedskommission kann bis zum Abschluß der 
Beratung gegen die Übergabe bei der Deutschen Volks
polizei oder bei dem disziplinarbefugten Leiter Ein
spruch einlegen, wenn die Übergabevoraussetzungen 
(§ 29) nicht vorliegen oder wenn sie zu der Auffassung 
gelangt, daß ein Vergehen vorliegt.

(2) In diesen Fällen hat die Deutsche Volkspolizei oder 
der disziplinarbefugte Leiter die Entscheidung zu über
prüfen. Die durch erneute Entscheidung bestätigte Über
gabe ist für die Schiedskommission verbindlich.

§34
(1) Die Beratung wegen einer Verfehlung erfolgt in 

Anwesenheit des Antragstellers und des beschuldigten 
Bürgers.

(2) Ist die Teilnahme des Antragstellers an der Bera
tung aus wichtigen Gründen, wie längere Krankheit 
oder längere Abwesenheit, nicht möglich, kann er sich 
durch einen Bürger vertreten lassen. Bei Eigentums
verfehlungen kann die Schiedskommission in Abwesen
heit des Antragstellers entscheiden, wenn der vorlie
gende schriftliche Antrag wegen der Verfehlung hin
reichend begründet/ist.

(3) Bleibt der beschuldigte Bürger unbegründet auch 
der zweiten Beratung fern, entscheidet die Schiedskom
mission ausnahmsweise in seiner Abwesenheit, wenn 
der Sachverhalt aufgeklärt und eine Entscheidung nach 
§ 17 Abs. 1 oder Abs. 2 möglich ist. Andernfalls ist die 
Sache der Deutschen Volkspolizei zur weiteren Bearbei
tung zu übergeben.

§35

(1) Die Schiedskommission kann außer den nach § 26 
möglichen Entscheidungen auch die Verpflichtung des 
Bürgers, die Beleidigung oder Verleumdung in geeigne
ter Form öffentlich zurückzunehmen, bestätigen oder 
ihm eine solche Pflicht auferlegen. Die öffentliche Zu
rücknahme einer Beleidigung oder Verleumdung soll 
nur vor dem Personenkreis erfolgen, der davon Kennt
nis erlangte.

(2) Bei der Entscheidung über Verfehlungen sind die 
Erziehungsmaßnahmen entsprechend den Bestimmungen 
des § 27 anzuwenden.

(3> Bei der Beratung wegen Beleidigung, Verleumdung 
und Hausfriedensbruch soll die Schiedskommission auf 
eine Aussöhnung zwischen dem beschuldigten Bürger 
und dem Antragsteller hinwirken. Wird eine Aussöh
nung erreicht, kann von Erziehungsmaßnahmen abgese
hen werden. Dies ist im Beschluß festzuhalten.

(4) Kann im Ergebnis einer Beratung wegen Beleidi
gung, Verleumdung oder Hausfriedensbruch eine Ver
fehlung nicht nachgewiesen werden und bestehen auch 
keine weiteren Möglichkeiten zur Untersuchung durch 
die Deutsche Volkspolizei, entscheidet die Schiedskom
mission durch begründeten Beschluß, daß eine Verfeh
lung nicht vorliegt.

§36

(1) Hat auch der Antragsteller den beschuldigten Bür
ger beleidigt oder verleumdet, so kann diese Verfehlung 
auf Antrag in die Beratung einbezogen werden, wenn 
sie nicht länger als sechs Monate zurückliegt.

(2) Kommt keine Aussöhnung zwischen dem Antrag
steller und dem beschuldigten Bürger zustande, können 
Erziehungsmaßnahmen für einen oder für beide festge
legt werden, wenn das zur Erreichung des Erziehungs
zweckes erforderlich ist.

§37

(1) Der Antragsteller kann seinen Antrag bis zum 
Schluß der Beratung zurücknehmen.

(2) Erscheint zu einer Beratung wegen Beleidigung, 
Verleumdung oder Hausfriedensbruch der Antragsteller 
unbegründet nicht, gilt sein Antrag als zurückgenom
men.

(3) Die Schiedskommission stellt in diesen Fällen die 
weitere Behandlung der Sache durch Beschluß ein.

Beratung wegen Ordnungswidrigkeiten

§38

(1) Ordnungswidrigkeiten sind schuldhaft begangene 
Rechtsverletzungen, die eine Disziplinlosigkeit zum Aus
druck bringen und die Staatliche Leitungstätigkeit er
schweren- oder die Entwicklung des sozialistischen Ge
meinschaftslebens stören, jedoch die Interessen der so-


